
UVZ-Nr. 1039/2024 B
Notar Dr. iur. Josef Brossette
Fritz-von-Opel-Str. 10, 56470 Bad Marienberg
Tel. 02661/93 9304 Fax 02661/93 93 07

Bescheinigung
gem. $ 181 AktG

Gemäß $ 181 Absatz 1 AktG bescheinige ich hiermit, dass nachstehend aufgeführter Wort-

laut des Gesellschaftsvertrages der Firma PLANOPTIK AG mit dem Sitz in Elsoff-Mittel-

hofen die in der Hauptversammlung vom 25. Juni 2024 mit Beschluss über die Satzungsän-

derungen, meine Urkunde UVZ-Nr. 1038/2024 B, geänderten Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrages enthält und diese mit den dort enthaltenen Beschlüssen über die Änderung

des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Ferner bescheinige ich hiermit aufgrund derselben Vorschrift, dass die unveränderten Best-

immungen des Gesellschaftsvertrages mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten

vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Demnach hat der Gesellschaftsvertrag nach Eintragung der beschlossenen Gesellschaftsver-

tragsänderung in das Handelsregister den nachstehenden Wortlaut.

56470 Bad Marienberg, den 25. Juni 2024.

Notar, Dr. Brossette
:

42021 /233420.1



SATZUNG

I. Allgemeine Bestimmungen

81

Firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die Firma

PLANOPTIK AG

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist 56479 Elsoff-Mittelhofen.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$2

Gegenstand des Unternehmens

{1) Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung vonWafern, Bauteilen, Komponen-

ten und Systemen für die Mikrosystemtechnik und für andere Bereiche der Elektronik

und der Fluidik und die Be- und Verarbeitung von Glas, Quarz, Silizium, Kunststoff

und anderen Materialien insbesondere mit planaren Oberflächen, Mikrostrukturen und

anderen technischen Eigenschaften sowie alle damit zusammenhangenden Entwick-

lungs- und Dienstleistungen.

{2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung

des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zur Errich-

tung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zur Be-

teiligung an anderen Unternehmungen gleicher oder verwandter Art und anderen Unter-

nehmen sowie zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen.

24/1038 / 234464.1
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83
Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

II. Grundkapital und Aktien

84
Grundkapital

(1) Das Grundkapital beträgt EUR 4.525.000,00 (in Worten: Euro vierMillionen fünfhun-

dertfünfundzwanzigtausend) und ist eingeteilt in 4.525.000 Stückaktien ohne Nennbe-

(2)

trag.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital

bis zum 31. Mai 2029 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 2.000.000,00

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Der Vorstand wird ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in

folgenden Fällen auszuschließen:

für Spitzenbeträge;

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum

Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen

an Unternehmen;

wenn bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen der Ausgabepreis den Bör-

senpreis der bereits börsennotierten Stückaktien zum Zeitpunkt der endgültigen

Festlegung des Ausgabebetrages, die möglichst zeitnah zur Platzierung der

Stückaktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet, und das rechnerisch

auf die ausgegebenen Aktien entfallende Grundkapital insgesamt 20% des

Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der

Ausübung dieser Ermächtigung überschreitet. Aufdiese 20%-Grenze ist das auf

diejenigen Aktien entfallende Grundkapital anzurechnen, das rechnerisch auf
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diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung gemäß

oder entsprechend $ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf der Grundlage eines genehmig-

ten Kapitals ausgegeben oder nach Rückerwerb als eigene Aktien veräußert wer-

den.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2024

festzulegen. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kre-

ditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubie-

ten (mittelbares Bezugsrecht). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung

nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus

dem Genehmigten Kapital 2024 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entspre-

chend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 anzu-

passen.

85
Aktien

(1) Die Aktien lauten aufden Inhaber.

(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine

setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest.

(3) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit

dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse erfor-

derlich ist, an der die Aktien zugelassen sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienur-

kunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammel-

aktien) verkörpern.

86
Andere Wertpapiere

Form und Inhalt der Urkunden von Wandelschuldverschreibungen, Schuldverschreibungen,

Optionsanleihen und Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, sowie
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der entsprechenden Zins-, Berechtigungs- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit

Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Der Anspruch der Einzelverbriefung ist ausgeschlossen.

III. Der Vorstand

87
Zusammensetzung, Geschäftsordnung und Beschlußfassung

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Auch bei einem Grundkapital

der Gesellschaft von mehr als € 3.000.000,-- kann der Vorstand aus einer Person beste-

hen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und bestimmt ihre Zahl nach Abs.

l. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertreten-

den Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Beschluss-

fassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt

die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuschließen.

88

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der

Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand, des Geschäftsvertei-

lungsplans sowie des jeweiligen Dienstvertrages zu führen.

(2) Ist nur ein Mitglied des Vorstands bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Im

Übrigen sind Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich mit einem anderen
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3)

(1)

3)

Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Ge-

sellschaft befugt.

Der Aufsichtsrat kann Mitgliedern des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

Der Aufsichtsrat kann weiter allgemein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne

oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit

sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten; $ 112 AktG bleibt unberührt.

(4) Der Aufsichtsrat wird in der Geschäftsordnung für den Vorstand anordnen, dass be-

stimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen.

IV. Der Aufsichtsrat

89
Zusammensetzung und Amtsdauer

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Bestellung des Aufsichtsrats erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amts-

zeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitge-

rechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.

Gleichzeitigmit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder fürmeh-

rere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie werden

nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn

Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der

Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des

Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in einer folgenden Hauptversammlung

nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit

Beendigung dieser Hauptversammlung, anderenfalls mit Ablaufder restlichen Amtszeit

des Ausgeschiedenen.
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(4)

(5)

(2)

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausgeschiedenen Mitglieds gewählt, so

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds fort. Soll

die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats das Aus-

scheiden eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der Beschluss über die

Nachwahl einer Mehrheit von drei Viertein der abgegebenen Stimmen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen
Frist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an den Vorsitzenden des

Aufsichtsrats und den Vorstand niederlegen. Eine einvernehmliche Verkürzung der

Frist ist zulässig.

g10
Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen

Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer

der Gewählten oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Unter meh-

reren Stellvertretern gilt die bei ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge.

Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so

hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausge-

schiedenen vorzunehmen.

s11

Sitzungen des Aufsichtsrats

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit

einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden

der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In

dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen verkürzen und münd-

lich, fernmündlich, schriftlich mittels elektronischer Medien (z.B. e-Mail) einberufen.
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(2)

3)

(4)

(1)

(2)

3)

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Eine Sitzung

erfordert nicht immer die gleichzeitige körperliche Anwesenheit aller Mitglieder, son-

dern es ist auch die Sitzung in Form einer Telefon- oder Videokonferenz erlaubt.

Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist die Tagesordnung nicht ord-

nungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn kein

Aufsichtsratsmitglied widerspricht.

Der Aufsichtsrats hält pro Kalenderhalbjahr wenigstens zwei Sitzungen ab.

812
Beschlüsse des Aufsichtsrats

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb von

Sitzungen können aufAnordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats schriftliche, fern-

schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassungen oder Beschlüsse durch elektroni-

sche Medien erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vor-

sitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Über solche Beschlüsse wird

vom Vorsitzenden unverzüglich eine schriftliche Niederschrift erstellt und allen Mit-

gliedern zugeleitet. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die nachstehen-

den Bestimmungen entsprechend.

Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Ab-

stimmung der Stimme enthält.

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes

bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei gilt Stimm-

enthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats den Aus-

schlag; dies gilt auch bei Wahlen. Werden Beschlüsse über Punkte gefasst, die nicht auf

der Tagesordnung der betreffenden Aufsichtsratssitzung standen, hat der Aufsichtsrats-

vorsitzende abwesende Aufsichtsratsmitglieder aufzufordern, innerhalb einer bestimm-

ten Frist ihre Stimme schriftlich abzugeben. Kommt das abwesende Aufsichtsratsmit-

glied dieser Aufforderung nicht fristgemäß nach, gilt der Beschluss als abgelehnt.
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(4)

6)

(6)

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durch-

führung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzuge-

ben.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzu-

fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb von Sit-

zungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, we-

nigstens aber drei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Auf-

sichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilneh-

men, indem sie schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Die schriftlichen Stimm-

abgaben können durch andere Mitglieder des Aufsichtsrats oder durch solche Personen,

die nach $ 109 Abs. 3 AktG zur Teilnahme berechtigt sind, überreicht werden. Darüber

hinaus können bei der Beschlussfassung abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats ihre

Stimme nachträglich schriftlich, fernschriftlich, per E-Mail oder fernmündlich gegen-

über dem Leiter der Sitzung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden angemessenen

Frist abgeben, wenn die nachträgliche Stimmabgabe von allen anwesenden Mitgliedern

zugelassen wurde.

$13

Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung selbst

fest.

(1)

814

Vergütung

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung, und zwar

der Vorsitzende in Höhe von 14.000,00 Euro und alle anderen in Höhe von 10.000,00

Euro, zahlbar nach Ablauf des Geschäftsjahres. Die erhöhte Vergütung wird erstmals

für das Geschäftsjahr 2023 entrichtet. Zusätzlich trägt die Gesellschaft die auf jedes
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Mitglied des Aufsichtsrats entfallenden Prämien für die Vermögenschadens-Haft-

pflicht.

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäfts-

Jahres angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichts-

ratszugehörigkeit

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der

etwa auf ihre Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer.

(4) 8113 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.

815

Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren redaktionelle Fassung

betreffen, zu beschließen.

VI. Die Hauptversammlung

516
Ort und Einberufung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, im Umkreis von 50 km um den

Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.

(2) Die Hauptversammlung ist - soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist -mindes-

tens dreißig Tage vor dem Tage der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Haupt-

versammlung und der Tag der Einberufung sind nichtmitzurechnen. Die Einberufungs-
frist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung



(1)

3)

(1)

_ 10 _

abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die vorstehende Ermächtigung ist be-

fristet und gilt für Hauptversammlungen, die in einem Zeitraum von fünf Jahren nach

Eintragung dieser Satzungsregelung im Handelsregister der Gesellschaft durchgeführt

werden. Die Ermächtigung kann durch Beschluss der Hauptversammlung (auch mehr-

mals) verlängert oder erneuert werden.

$ 16a

Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonübertragung

der Hauptversammlung zuzulassen.

(2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die

Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung aus-

nahmsweise in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund gesetzlicher Einschrän-

kungen oder aufgrund ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland die persönliche Teil-

nahme nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist.

Im Falle einer virtuellen Hauptversammlung ist den Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit

Ausnahme des Vorsitzenden der Hauptversammlung (Versammlungsleiter), die Teil-

nahme an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung

auch dann gestattet, wenn kein Fall des vorstehenden Abs. 2 vorliegt.

817
Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden

und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung

des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der

Einberufung mitgeteilten Adresse in Textform und in deutscher oder englischer Spra-

che mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung
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N)

(2)
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kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag des

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Die Aktionäre

müssen darüber ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des

Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform

durch den Letztintermediär gemäß den rechtlichen Anforderungen erforderlich, der

sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen

hat und der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse ebenfalls

mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung zugehenmuss. In der Einberufung kann

eineEEE, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen.

Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Ver-

sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ab-

geben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand bestimmt auch die näheren Einzelheiten des

Verfahrens, die ermit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt macht.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz. oder teilweise im Wege elektronischer

hinaus

kürzere

Kommunikation ausüben können.

$18
Stimmrecht

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der

Gesellschaft bedürfen der Textform; $ 135 AktG bleibt unberührt. In der Einberufung

kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.
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(2)
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819
Vorsitz in der Hauptversammlung

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein

anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. Übernimmt

kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, so eröffnet der zur Beurkundung zugezogene

Notar die Hauptversammlung und lässt den Leiter der Versammlung durch diese wäh-

len.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die Ge-

genstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der Abstimmung.

Der Vorsitzende kann das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-

schränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder wäh-

rend ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptver-

sammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für

einzelne Rede- oder Fragebeitrage festzulegen. Darüber hinaus kann der Vorsitzende

den Schluss der Debatte anordnen, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung

der Hauptversammlung erforderlich ist.

8 20

Beschlussfassung

Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine größere

Stimmenmehrheit erforderlich ist.

Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht,

so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten Stim-

menzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl,

bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.
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921
Niederschrift über die Hauptversammlung

Die Niederschrift hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Beziehung auf ihre

Vertreter volle Beweiskraft.

VI. Jahresabschluss

$22
Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Bilanz nebst

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und

dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den Vor-

schlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis seiner

Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht inner-

halb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzu-

leiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt.

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die ordent-

liche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vor-

stands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwen-

dung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Ge-

sellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen oder auf der Internetseite der Gesell-

schaft zugänglich zu machen.



_ 14 _

823

Gewinnverwendung

(1) Für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. In einem Kapital-

erhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abweichend von $ 60 Abs.

2 Satz 3 des Aktiengesetzes festgesetzt werden.

(2) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung und Erstellung des Jah-

resabschlusses 70 % des Jahresüberschusses, der nach Abzug der in die gesetzliche

Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, in andere Ge-

winnrücklagen einzustellen. Die Einstellung ist nicht zulässig, soweit die anderen Ge-

winnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden.

VIII Schlussbestimmungen

8 24

Gründungsaufwand

(1) Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung zusammenhängenden Kosten (Notar, Han-

delsregister, Berater, etc.) bis zu einem Betrag von € 1.250,00.

(2) Die Gesellschaft trägt weiterhin die mit der Umwandlung verbundenen Kosten (Notar-
und Gerichtskosten, Veröffentlichungskosten, Kosten der Rechtsberatung, soweit sie in

unmittelbarem Zusammenhang mit der Umwandlung stehen, Kosten der Gründungs-

prüfung, Kosten der Gesellschafterversammlung) bis zum Betrag von € 15.000.


